
    

Polizeipräsidium Wuppertal     

 
 

Öffentliche Zustellung 
 

gemäß § 10 Absatz 1 Satz 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden 

Fassung 
 
 

(Bescheid/Festsetzung Zwangsgeld) des Polizeipräsidiums  
Wuppertal,KK 16 , vom 00.00.2019, Aktenzeichen: 240203-0156-078560 

 
 
an   Frau Michelle Jagel 

geboren am 19.09.2001  
letzte bekannte Anschrift:  
Felder Straße 115, 42651 Solingen 

 
Der o.g. Bescheid kann in Raum E 85,  
des Dienstgebäudes , Friedrich-Engels-Allee 228, 42285 Wuppertal  
eingesehen werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die o.g. Verwaltungsentscheidung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt wird und die Klagefrist in Gang gesetzt wird, nach deren 
Ablauf die Entscheidung Bestandskraft erhält.  
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung regelmäßig als zugestellt 
gilt, wenn seit dem Tag der Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind.  
 
 
 
 
 
Im Auftrag  
 
 
 
 
Finke, KHK‘in 
 
 
 
 


